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Sehr geehrte Frau Wehlan,

Herr Neumann hat Ihr Schreiben vom 09,08.2017 dankend erhalten und mich zuständigkeits
halbergebeten Ihnen zu antworten.

In unserem Schreiben vom 11.07.2017 haben wir gegenüber allen Kreisen erstmalig und stre
ckenscharf den Gesamtumfang der Landesstraßen zur Kenntnis gegeben, die auf der Grund
lage der Ihnen zeitgleich übersandten Untersuchung voraussichtlich nicht mehr die Funktion 
einer Landesstraße besitzen.
Grundlage des Netzkonzeptes war die Richtlinie für integrierte Netzgestaltung der For
schungsgesellschaft für Straßenverkehr. Dabei haben wir die Straßen der Verbindungsfunkti
onsstufe (VFS) IV (nahräumige Verbindung) nochmals begründet unterteilt und nur die Stre
cken mit der VFS IVb als abstufungsrelevant (nicht mehr Landesstraße) eingeordnet.

Die Ihnen übergebene Untersuchung zur Bewertung der Verkehrsbedeutung einer Straße ist 
die grundsätzliche Voraussetzung für eine nach § 7 BbgStrG zu vollziehende Umstufung. 
Bestandteil der Untersuchung war noch nicht der Vorschlag zur Einteilung der Strecken in die 
künftige Straßengruppe (Kreis- oder Gemeindestraße) nach § 3 BbgStrG.

Das weitere Vorgehen zur Ermittlung der Zuordnung der potenziell abzustufenden Straßen 
soll Bestandteil der anstehenden Gespräche mit den Kreisen nach Abgabe und Auswertung 
der Stellungnahmen sein. Die bis zum 06.10.2017 erbetenen Stellungnahmen sollen vor allem 
dazu dienen die Maßnahmen herauszufinden, für die es grundsätzlich Konsens gibt.
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Ziel der laufenden Abstimmungsphase ist die Einigung über eine erste Abstufungscharge von 
Landesstraßen, deren geringe Bedeutung im Netz offensichtlich ist. Dabei wird es noch nicht 
um Details wie eine maßnahmenscharfe Konkretisierung der Einstandspflicht gehen, diese 
Fragen werden in den nachfolgenden Arbeitsschritten zu klären sein. Eine von Ihnen befürch
tete pauschale Abstufung der Landesstraßen des Grünen Netzes ist nicht vorgesehen.

Unter diesem Aspekt bitte ich den vorgesehenen Termin möglichst einzuhalten, da bis zum 
Jahresende bereits erste Gespräche laufen sollen.

Mit freundlichen Grüßen

Edgar Fiedler


